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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Wabl und Genossen vom 26. September 1988, 

Nr. 2684/J-NR/1988, "unerledigte Empfehlungen 

des Rechnungshofes 1 (3) BÖW TB 1986" 

Zu Ihrer Frage darf ich vorweg mitteilen, daß für die 

Schaffung einer ausreichenden Rechtsgrundlage für ruhe

genußfähige Belohnungen, die übrigens eine finanzielle 

SChlechtersteilung der Bediensteten in den Verwaltungs

und Rechnungsdienststellen teilweise ausgleichen soll, 

das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Finanzen 

zuständig sind. Die Post- und Telegraphenverwaltung hat bei 

diesen auch schon entsprechende Anträge gestellt. 

Im Gegenstand wurde im Bundeskanzleramt eine Besprechung 

abgehalten, bei welcher die Vertreter der Post- und Tele

graphenverwaltung informiert wurden. daß eine entsprechende 

Bereinigung im Hinblick auf ähnliche in anderen Bereichen der 

Bundesverwaltung bestehende "Regelungen" nur im Rahmen einer 

Gesamtlösung erfolgen kann. 

Inzwischen sind durch die Einbeziehung eines Teiles der 

betroffenen Bediensteten in das Besoldungsschema der Post

und Telegraphenverwaltung (PT-Schema) die in Rede stehenden 

Belohnungen fUr diesen Bezieherkreis (rund 600 Bedienstete) 

von Gesetzes wegen weggefallen, sodaß nur mehr eine relativ 

kleine Gruppe diese finanzielle Zuwendung erhält. Bei Uber

nahme dieser Bediensteten in das PT-Schema wird der zurzeit 

noch bestehende Bezieherkreis ebenfalls wegfallen. 

Wien, am ~4. November 1988 

Derl1,~~,~.sm{.nister 
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